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     Zusammenfassung | In Anlehnung an die 
von Finis Siegler (2005) auf dem sechsten Bun-
deskongress Soziale Arbeit formulierte und spä-
ter von Seithe (2012a) aufgegriffene Fragestel-
lung „Wie viel Ökonomie verträgt die Soziale 
Arbeit?“ untersucht dieser Beitrag, wie viel Recht 
die Soziale Arbeit verträgt, und zeigt diesbezüg-
liche Notwendigkeiten und Perspektiven einer 
professionellen Klärung auf.

     Abstract | The question “How much econo-
my can be tolerated in social work?” was brought 
up by Finis Siegler (2005) in the sixth federal 
congress of social work and was later taken up 
by Mechthild Seithe (2012a). It serves as a back-
ground of this article which deals with the issue 
of how much law can be tolerated in social work. 
The author shows requirements and perspectives 
of a professional clarification.

Schlüsselwörter
 Soziale Arbeit  Arbeitsbedingungen 

 Recht  Professionalisierung  Wirtschaft

     Ökonomisierung des Sozialen | In den 1970er-
Jahren begann eine Neuausrichtung des bundesdeut-
schen Sozialstaates, die das Verhältnis von Individu-
um und Gesellschaft und von Markt und staatlicher 
Politik neu justierte (Kessl; Otto 2009). Die damit ein-
hergehende Ökonomisierung des Sozialen hat auch 
das Berufsfeld der Sozialen Arbeit über die Jahre stark 
verändert. Dies betrifft sowohl die Arbeitsbedingungen 
und Leistungsmöglichkeiten von Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeitern als auch die (sozial-)rechtlich ver-
fassten Unterstützungsmöglichkeiten von Klientinnen 
und Klienten.

     Die Neuausrichtung des Sozialstaates mündete 
in die Agenda 2010 und in die damit einhergehende 
Einführung des Arbeitslosengeldes (ALG) II im Jahr 
2005. Sie wird seitdem von einer intensiven gesell-
schaftlichen Diskussion begleitet, an der sich auch 

Wie viel Recht verträgt 
die Soziale Arbeit? | Not-
wendigkeiten und Perspektiven 
einer professionellen Klärung 
     Babette Rohner; Martin Stummbaum

die Berufsverbände und Trägerorganisationen der 
Sozialen Arbeit beteiligen, die in ihren Analysen im-
mer wieder auf das Unsoziale in den Reformen ver-
weisen wie etwa darauf, dass das ALG II zu niedrig 
berechnet sei (Der Paritätische Gesamtverband 2014a). 
Bis dato konnte sich diese Kritik gesellschaftlich aber 
kaum durchsetzen.

     Im Zuge dieser Veränderungsprozesse der sozial-
politischen Neuausrichtung und Ökonomisierung des 
Sozialen splittete sich nach Wagner (2010) die Praxis 
der Sozialen Arbeit in eine Arbeits- und eine Hoch-
glanzebene auf. Beide Sphären haben sich vielfach 
isoliert und vermeiden in einer Kultur des (er-)dulden-
den Wissens um Missstände und Fehlentwicklungen 
eine konstruktive Auseinandersetzung über die Bedin-
gungen und Perspektiven einer professionellen Sozia-
len Arbeit (Stummbaum 2012, Stummbaum; Stein 
2012, Stummbaum; Beushausen 2015, Seithe 2012b).

     Fachlichkeit als geheimes Tätigsein | In einer 
Kultur des (er-)duldenden Wissens um Missstände und 
Fehlentwicklungen geben Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter ihre Fachlichkeit auf beziehungsweise 
portionieren ihre Fachlichkeit in konfliktvermeidende 
Happen, die bei sich bietenden Gelegenheiten im 
Geheimen und damit außerhalb der Arbeitssphäre 
(auf der Hochglanzebene) unsichtbar praktiziert 
werden. Dies wird beispielsweise in einer Studie 
von Stummbaum (2012) gezeigt: „Ich weiß, was die 
[von der Geschäftsführung] hören wollen. Was ich 
tatsächlich mache, wollen die bestimmt nicht hören. 
[...] Die Dokumentationen müssen stimmig sein. Ob 
sie stimmen, das ist eine andere Sache, die die [die 
Geschäftsführung] nicht interessiert.“ 

     So sehr diese Versuche eines professionellen Arbei-
tens unter unprofessionellen Arbeitsbedingungen aus 
der Sicht der von Stummbaum (2012) interviewten 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter verständlich 
sind, so sehr tragen diese letztlich auf eine Konflikt-
vermeidung angelegten Strategien ein erhebliches 
Nebenwirkungspotenzial in sich. 

     Becke u.a. (2013) verweisen darauf, dass sich solche 
unsichtbaren Tätigkeitsanteile zwar durchaus positiv 
auf die Ergebnisqualität auswirken können, diese 
jedoch nicht auf der Ebene der Struktur- und Prozess-
qualität abgebildet werden, so dass sich die Sicht auf 
die Soziale Arbeit sukzessive verfälscht. In dieser ver-
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fälschten Sichtweise besteht dann das zunehmende 
Risiko einer fortschreitenden Deprofessionalisierung, 
indem Tätigkeitsbestandteile einer professionellen 
Sozialen Arbeit als unsichtbare Tätigkeiten etwa vom 
Management und bei Finanzierungsentscheidungen 
noch weniger beziehungsweise nicht mehr (entspre-
chend) berücksichtigt und als notwendig anerkannt 
werden. Soziale Arbeit wandelt sich damit in der 
Arbeitssphäre von einer fundiert-reflektierten in eine 
fragmentarische Fachlichkeit, die mittels unsichtbarer 
Tätigkeiten abgestützt wird. 

     Rechtsbrüche in der Sozialen Arbeit | Studien 
von Rohner (2013) und Stummbaum (2012) zeigen des 
Weiteren, dass diese Prozesse des Unsichtbarwerdens 
von Tätigkeitsbestandteilen der Sozialen Arbeit nicht 
nur die Professionalität zersetzen, sondern auch dazu 
führen, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in 
rechtlichen Grauzonen beziehungsweise gegen gesetz-
liche Vorgaben agieren (müssen), ohne dass dies in-
nerhalb der Sozialen Arbeit thematisiert oder geklärt 
würde. Stummbaum und Beushausen (2015, S. 278 f.) 
berichten in diesem Zusammenhang von gesetzlich 
kritischen beziehungsweise nicht konformen Prakti-
ken, notwendige, aber nicht finanzierte Aufwendun-
gen „unter der Hand“ anderweitig zu verrechnen: „Ein 
wenig Ausgleich verschaffen wir uns über die türki-
schen Familien. Die fahren im Sommer immer für meh-
rere Wochen in die Türkei. Und diese Zeiten [abzüg-
lich zwei Wochen Abschlag für einen durchschnittlich 
üblichen Sommerurlaub] rechnen wir ab [...] als klei-
nen Ausgleich für die ganzen unbezahlten Überstun-
den. Unsere Leitung toleriert das, wenn wir im Rahmen 
der von ihr vorgegebenen offiziellen Zeiten bleiben.“

     Linssen u.a. (2012) verweisen hinsichtlich strafbe-
wehrter Tricksereien in der Sozialen Arbeit darauf, dass 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im Vergleich zu 
Wirtschaftswissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
lern trotz einer anzunehmend höheren ethisch-mora-
lischen Grundhaltung keine Unterschiede hinsichtlich 
der Wahrscheinlichkeit, Vertretbarkeit und Entschuld-
barkeit von korrupten beziehungsweise betrügerischen 
Verhaltensweisen aufweisen. Auf der Basis der Ergeb-
nisse ihrer Erhebung schlussfolgern sie, dass Sozialar-
beiterinnen und Sozialarbeiter aufgrund von ungüns-
tigen und belastenden Arbeitsbedingungen beson-
ders leicht zu Gesetzesverstößen veranlasst werden 
können, wenn ihnen „mit zusätzlicher Zuspitzung 
der Arbeitsbedingungen gedroht“ wird (ebd., S. 34). 

0800 111 0 111
     Der Marienkäfer ist auf den Rücken gefallen und 
strampelt sich nun ab, um wieder auf seine sechs 
Beine zu kommen. Viele Menschen in Berlin denken 
bei diesem Bild gleich an die Telefonseelsorge, denn 
der strampelnde Käfer ist seit Jahren das Logo der 
Berliner Telefonseelsorge und auch das Hauptmotiv 
von Großflächenplakaten, mit denen sie immer wie-
der im Stadtbild präsent ist und ihre Telefonnummer 
0800 111 0 111 verbreitet – auf kostenfrei zur Ver
fügung gestellten Flächen, versteht sich. 

     Im Oktober wurde die Berliner Institution 60 Jahre 
alt. Was mit dem privaten Telefonanschluss und in 
der Wohnung des Arztes, Psychotherapeuten und 
Pfarrers Klaus Thomas begann, ist heute aktuell und 
gefragt wie damals. Dass das erste Krisentelefon in 
Deutschland 1956 gerade in West-Berlin entstand, 
war kein Zufall. Die Traumata des Krieges, die Tren-
nung der Familien durch die Teilung der Stadt, die 
Angst vor einer weiteren Blockade trieb viele Men-
schen in Verzweiflung, Perspektivlosigkeit und Ein-
samkeit. Das führte dazu, dass der Westteil Berlins 
die höchste Selbstmordrate der westlichen Welt 
aufwies, berichtet die Berliner Morgenpost in ihrem 
Beitrag zum Jubiläum der Einrichtung. 

     Die 150 ehrenamtlichen Telefonberater, die jeweils 
eine 18-monatige Ausbildung durchlaufen haben, 
und die wenigen hauptamtlichen Beschäftigten 
haben viel zu tun: Auch heute noch nimmt sich in 
Berlin nahezu jeden Tag ein Mensch das Leben. 
Unschätzbar sind Zahl und Wert der Menschen-
leben, die die Telefonseelsorge in den 60 Jahren 
gerettet hat.

    Der Begriff Seelsorge und das Medium des Telefon-
anrufs mögen vielen heute zunehmend fremd wer-
den – so heißt eine inzwischen ebenfalls hoch aner-
kannte Peer-to-Peer-Beratung für Jugendliche Youth-
Life-Line und kommuniziert vor allem online mit den 
Klienten – doch bei existentieller Not und empfun-
dener Ausweglosigkeit sind Begriffe und Kommuni-
kationswege nachrangig. Entscheidend ist die Zu-
wendung von Mensch zu Mensch, und hier leisten 
die Ehren- und Hauptamtlichen der Berliner Telefon-
seelsorge unermesslich wichtige, wertvolle Arbeit, 
die einen großen Dank verdient!

     Burkhard Wilke
     wilke@dzi.de
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     Stummbaum (2012) betont, dass es zu kurz greifen 
würde, derartiges Fehlverhalten ausschließlich indivi-
duell und im Kontext des Strafrechts zu erörtern. In 
seinen Interviews mit Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeitern zeigte sich fast durchwegs dass deren straf-
rechtlich kritische Handlungsweisen als gescheiterte 
Versuche professionellen Arbeitens unter unprofessio-
nellen Arbeitsbedingungen anzusehen sind (Stumm-
baum; Beushausen 2015). Eine vertiefte Problematisie-
rung dieser Handlungsweisen erfolgte bei den Befrag-
ten selten und wenn, dann durchweg in Selbstklä-
rungsprozessen beziehungsweise mit nahen Kollegin-
nen und Kollegen sowie Freundinnen und Freunden. 
Es wurde berichtet, dass Versuche einer Problemati-
sierung im Team- beziehungsweise Einrichtungskon-
text von Kolleginnen und Kollegen sowie den Vorge-
setzten unterbunden wurden. Die „Jammern erlaubt 
– Kritik verboten“-Beschreibung eines Interviewten 
(Stummbaum 2012, S. 257) illustriert sehr treffend 
die vorherrschende Situation, dass rechtlich kritische 
beziehungsweise strafbewerte Arbeitspraktiken von 
einer fundierten Diskussion auf der Arbeits- und Hoch-
glanzebene der Sozialen Arbeit abgeschottet werden 
(Linssen u.a. 2012).

     Neben diesen als gescheiterte Versuche professio-
nellen Arbeitens unter unprofessionellen beziehungs-
weise negativ ökonomisierten Arbeitsbedingungen 
kontextuierten, rechtlich kritischen beziehungsweise 
gesetzeswidrigen Handlungsweisen kollidieren Fach-
kräfte der Sozialarbeit in ihrer professionellen Arbeit 
mit Klientinnen und Klienten vielfach auch mit Geset-
zen und rechtlichen Vorgaben.

     Wenn Fachlichkeit mit Recht kollidiert | 
Rohner (2013) beschreibt in ihrer machtanalytischen 
Studie, wie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
in ihrer fachlichen klientelbezogenen Arbeit mit dem 
Recht in Konflikt geraten können. Hierzu verortet 
sie exemplarisch die sozialarbeiterische Beratung im 
Konstrukt der gesellschaftspolitischen Unruheherde 
(Foucault 1977). „Unruheherde bezeichnen [...] aktive, 
unabgeschlossene gesellschaftliche Auseinanderset-
zungen in unterschiedlicher Intensität. Sie sind Teil 
des vibrierenden Machtnetzes, welches die modernen 
westlichen Gesellschaften kennzeichnet“ (Rohner 
2015, S. 267).

     Seit Einführung des ALG II im Jahr 2005 wird 
öffentlich darüber gestritten, ob dessen Höhe ausrei-

chend ist und wie der eingeführte Grundsatz des „För-
derns und Forderns“ human umgesetzt werden kann. 
Zur Höhe des ALG II wird innerhalb der (kritischen) 
Sozialen Arbeit deutlich gesagt, dass „die Hartz IV-
Sätze [...] hinten und vorne nicht [reichen]“ (Panitzsch-
Wiebe u.a. 2014, S. 11). Der Paritätische Wohlfahrts-
verband mit seinen bundesweit mehr als 10 000 
eigenständigen sozial- und gesundheitsbezogenen 
Organisationen, Einrichtungen und Gruppierungen 
hebt hervor, dass das ALG II zu niedrig berechnet sei 
(Der Paritätische Gesamtverband 2014a). Er berechnet 
auf der Grundlage des auch von der Bundesregierung 
zugrunde gelegten statistischen Modells, dass der 
Regelsatz ab dem Jahr 2015 nicht wie von der Bun-
desregierung berechnet 399 Euro, sondern 485 Euro 
betragen müsse (Der Paritätische Gesamtverband 
2014b).1 Dementsprechend sind der monatliche Re-
gelsatz für den Haushaltsvorstand und die Leistungen 
für die weiteren Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft 
zu niedrig.

     Auch Veröffentlichungen außerhalb der Sozialen 
Arbeit weisen indirekt darauf hin, dass das ALG II zu 
niedrig angesetzt sei. So schreibt das Statistische Bun-
desamt (2014) in seinen Berechnungen zu den Kon-
sumausgaben von Familien für Kinder, dass bei ein-
kommensschwachen Haushalten von Alleinerziehen-
den „das Haushaltseinkommen nicht aus[reicht], um 
die Konsumausgaben der Familie zu decken. Wo das 
Anzapfen von Ersparnissen nicht möglich ist, bleibt 
nur die Kreditaufnahme, um alle Ausgaben tätigen zu 
können“ (ebd., S. 7). Da bei den Einkommensberech-
nungen des Statistischen Bundesamtes die „Transfer-
leistungen“, also auch das ALG II, berücksichtigt wer-
den (ebd., S. 9), bedeutet dies, dass das ALG II die 
Ausgaben einer Familie nicht ausreichend deckt. Im 
Widerspruch hierzu hat das Bundesverfassungsgericht 
am 23.7.2014 festgestellt, dass „[d]ie Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten 
Buch des Sozialgesetzbuches [...] derzeit noch ver-
fassungsgemäß [sind]“ (Bundesverfassungsgericht 
2014, S. 1). 

     Vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen 
Diskussion um die Höhe des ALG II ergibt sich beispiel-
haft die folgende sozialarbeiterische Beratungssitua-
tion: Kerstin Müller (Name geändert), eine alleinerzie-
hende Mutter von zwei Kindern im Vorschulalter, 

1 Seit dem 1.1.2016 beträgt der Regelsatz für den 
Haushaltsvorstand 404 Euro.
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bezieht seit der Trennung von ihrem Ehemann ALG II, 
da sie nur einen Minijob hat und der Ehemann keinen 
Unterhalt zahlt. Aufgrund der Geburtstage der zwei 
Kinder hat sie sich verschuldet. Nun hat Frau Müller 
einen Putzjob unter der Hand angeboten bekommen. 
Sie würde diese Tätigkeit gern offiziell anmelden, was 
jedoch der Arbeitgeberin zu aufwendig ist. Außerdem 
würde das Jobcenter die Einnahmen größtenteils vom 
ALG II abziehen.

     Die Klientin und die Sozialarbeiterin verständigen 
sich zu Beginn der Beratung darüber, dass mit der 
Annahme des Putzjobs gegen mehrere gesetzliche 
Regelungen verstoßen würde. Dann kalkulieren sie 
das familiäre Budget und stellen fest, dass kein Geld 
übrig bleibt, um die Schulden zu bezahlen. Als Spar-
maßnahmen erwägen sie, kostenlos Kleidung aus der 
Kleiderkammer zu beziehen, Sozialläden aufzusuchen 
und in Suppenküchen zu speisen. Bei dieser Vorstel-
lung bricht Frau Müller in Tränen aus. Sie möchte ihren 
Kindern die Erfahrung ersparen, auf Almosen angewie-
sen zu sein. Die Beratung ergibt verschiedene Optio-
nen. Sie reichen von der Idee, den Kindsvater aufzu-
fordern, die Schulden zu übernehmen, bis zu Berech-
nungen, wie lange die Klientin unter der Hand arbei-
ten müsste, bis die Schulden abbezahlt sind. Auch die 
Sanktionsmöglichkeiten des Jobcenters werden be-
sprochen. Nach der Beratung bespricht die Sozialar-
beiterin den Fall im Kollegium. Hierbei zeigt sich, dass 
die Beratungsergebnisse, die gegen das Gesetz ver-
stoßen könnten, nicht dokumentiert und außerhalb 
des kollegialen Gesprächs und der Supervision auch 
kaum thematisiert werden.

     Notwendigkeiten einer Klärung | Während die 
Diskussion um die Höhe des ALG II seit zehn Jahren 
andauert, müssen Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
beiter täglich mit den Folgen dieser sozialpolitischen 
Entscheidungen umgehen und zu Fragen Position 
beziehen, in denen sich „die“ Gesellschaft überhaupt 
nicht einig ist. In dem beschriebenen Beispiel hat sich 
die Sozialarbeiterin auf die Seite der Klientin gestellt 
und das staatliche Mandat (welches seinen Ausdruck 
in der Höhe des ALG II findet) zurückgewiesen, indem 
sie die Option einer nicht gemeldeten Beschäftigung 
als Lösung akzeptierte. Bei dieser Entscheidung stütz-
te sie sich beispielsweise auf die Berechnungen des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, die deutlich ma-
chen, dass das ALG II tatsächlich zu niedrig berechnet 
und das Problem nicht vorrangig im Verhalten von 

Kerstin Müller begründet ist. Dem stehen jedoch das 
zitierte Urteil des Bundesverfassungsgerichts sowie 
die verbindlichen rechtlichen Regelung entgegen.
 
     Grundsätzlich haben sich Sozialarbeitende und 
ihre Klientel an geltendes Recht zu halten. Wird die 
fachliche Diskussion jedoch ausschließlich auf dieser 
rechtlichen Ebene geführt, verweigert sich die Soziale 
Arbeit genau den Auseinandersetzungen, die die 
berufliche Praxis so schwierig machen. Oder anders 
formuliert: „Immer da, wo das fachlich und mora-
lisch angemessene (richtige und gute) professionelle 
Handeln durch sozialrechtliche Bestimmungen nicht 
befördert, sondern untergraben wird [...] berührt das 
professionelle Handeln die politische Dimension“ 
(Großmaß 2013, S. 225). 

     Was aber ist zu tun, wenn „die“ Politik, also die-
jenigen gesellschaftlichen Kräfte, die sich durchsetzen 
können, legal sozialrechtliche Standards untergraben? 
Muss die Soziale Arbeit dann auch ihre Standards sen-
ken? Die (kritische) Soziale Arbeit engagiert sich seit 
2005 dafür, die Härten der Agenda 2010 zu mildern, 
bleibt mit ihrer Kritik an der Berechnung des ALG II 
jedoch erfolglos. Spätestens an dieser Stelle kommen 
in aktuellen sozialarbeiterischen Diskussionen die so-
zialen Menschenrechte argumentativ ins Spiel (Staub- 
Bernasconi 2003). Wie aber Großmaß nachweist, kön-
nen als „eindeutige Orientierungspunkte für den 
Menschenrechtsbezug in der beruflichen Praxis [...] 
die das unmittelbare Überleben sichernden Bedürf-
nisse gelten – alles andere muss in den einzelnen 
Handlungssituationen erstritten, im Fachdiskurs 
begründet und politisch ausgehandelt werden“ 
(Großmaß 2010, S. 30).

     Das unmittelbare Überleben wird grundsätzlich 
durch das ALG II gesichert. Ob das ALG II jedoch aus-
reicht, gesellschaftlich teilzuhaben, was auch zu den 
sozialen Grund- und Menschrechten gehört, ist um-
stritten. In dem hier beschriebenen Beispiel ist es die 
Frage, was die Erfüllung der Wünsche von Kindern aus 
armen Familien kosten darf. Hat ein Kind aus einer 
armen Familie ein Recht auf Geburtstagsgeschenke, 
die Geld kosten? Solche Fragen sind zeit- und orts
gebunden und können nicht global mit Grundbedürf-
nissen (Großmaß 2010), sondern nur in ihrem jewei
ligen aktuellen gesellschaftlichem Kontext beantwor-
tet werden. Damit stellt sich weiterhin die Frage, ob 
die Überlegungen der Sozialarbeiterin in der Praxis 
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weiterhelfen, eine Antwort darauf zu finden, ob sie 
es professionell akzeptieren kann, wenn die Klientin 
die Nebeneinkünfte nicht dem Jobcenter mitteilt. 
Kann dies, wie Großmaß fordert, fachlich begründet 
werden, zum Beispiel durch die zitierten Berechnun-
gen? Wäre es dann fachlich angemessen, wenn die 
(kritische) Soziale Arbeit öffentlich diesen Rechtsbruch 
befürworten würde? Zumindest sieht der Berufsver-
band für Soziale Arbeit DBSH dies in seinen berufs-
ethischen Prinzipien vor (DBSH 2014). 

     Perspektiven einer Klärung | Die Beantwortung 
der im Zusammenhang mit der sozialarbeiterischen 
Beratung von Kerstin Müller auftretenden Fragen bleibt 
in der Praxis Sozialer Arbeit vielfach einzelnen Fach-
kräften beziehungsweise Einrichtungen überlassen, 
sie ist nicht Teil eines (fach-)öffentlichen Diskurses. 
Praxissituationen, in denen die Fachlichkeit von Sozial-
arbeiterinnen und Sozialarbeitern mit Gesetzen kolli-
diert, bleibt damit eine grundlegende professionelle 
Klärungsperspektive verbaut. In der von Stummbaum 
(2012) erhobenen Kultur des (er-)duldenden Wissens 
um Missstände und Fehlentwicklungen zeigten die 
befragten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ein 
weitaus differenzierteres Verständnis hinsichtlich der 
ökonomischen als der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen von Sozialer Arbeit. In beiden Bedingungskontex-
ten äußerten die Befragten lediglich ein oberflächli-
ches Handlungswissen, wie die Fachlichkeit behin-
dernde beziehungsweise verhindernde ökonomische 
und rechtliche Reglementierungen verändert werden 
können. Dieses wenig fundierte Handlungswissen 
(„Man sollte wieder mehr den Menschen in den Mit-
telpunkt stellen“) korrespondiert vielfach mit der Ein-
schätzung, ökonomischen und vor allem rechtlichen 
Vorgaben ausgeliefert zu sein.

     In der verbreiteten Auffassung, dass Fachlichkeit 
und Professionalität in der Sozialen Arbeit von recht-
lichen Bedingungen reglementiert werden, die außer-
halb der Sozialen Arbeit bestimmt werden, verkennen 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter häufig, dass 
der Prozess der Rechtsentstehung nicht unveränder-
bar, sondern einem historischen Wandel unterworfen 
ist (Baer 2011). Der Wissenschaftsrat (2012) hat eine 
Öffnung der Rechtswissenschaft insbesondere zu den 
Geistes- und Sozialwissenschaften angemahnt und 
damit diese Auffassung für obsolet erklärt. Bereits 
1913 begründete Eugen Ehrlich die geistes- und sozial-
wissenschaftliche Verfasstheit der Rechtswissenschaf-

ten: „Der Schwerpunkt der Rechtsentwicklung liegt 
auch in unserer Zeit, wie zu allen Zeiten, weder in der 
Gesetzgebung, noch in der Jurisprudenz oder Recht-
sprechung, sondern in der Gesellschaft selbst“ (zitiert 
nach Röhl 2005, S. 1162). Nach diesem Verständnis 
ist die Soziale Arbeit nicht den Rechtswissenschaften 
ausgeliefert, sondern in ihrer gesellschaftlichen Ver-
fasstheit aufgefordert, das Recht aktiv mitzugestalten. 

     Röhl (2005) erläutert die Notwendigkeit einer (stär-
keren) Hinwendung der Rechtswissenschaften zu 
den Geistes- und Sozialwissenschaften unter ande-
rem anhand der gesellschaftlichen Pluralisierung so-
wie der mitunter negativen Rechtsfolgen für gesell-
schaftliche Entwicklungen. Diesen Konkretisierungs-
beispielen liegt ein Verständnis von Recht als Medi-
um der gesellschaftlichen Gestaltung und Verwirk
lichung „von Leitideen wie Gerechtigkeit, Freiheit, 
Menschenwürde und Solidarität“ zugrunde (Wissen-
schaftsrat 2012, S. 25). Die Rechtswissenschaften 
sind hierbei gefordert, „das geltende Recht kohärent 
zu halten, gegebenenfalls Widersprüche aufzulösen 
sowie auf seiner Grundlage angemessene rechtliche 
Lösungen für neue Probleme zu entwickeln“ (ebd., 
S. 27). In dieser dreifachen Perspektivität sind die 
Rechtswissenschaften zunehmend auf eine gesell-
schaftliche und interdisziplinäre Mitwirkung ange-
wiesen. In modernen Gesellschaften wie in Deutsch-
land gelangen (rechts-)staatliche Regime sehr schnell 
an ihre Wirkungsgrenzen und werden im Zuge fort-
schreitender Phänomene wie etwa der Digitalisie-
rung, Exterritorialisierung, Globalisierung und Plura
lisierung auf hybride Steuerungssysteme angewiesen 
sein (Willke 1997).

     Die vom Wissenschaftsrat (2012) geforderte geis-
tes- und sozialwissenschaftliche Öffnung der Rechts-
wissenschaft ebnet der Sozialen Arbeit einzufordern-
de Perspektiven, sich in den Prozess der Rechtsbil-
dung aktiver und fundierter einbringen zu können. 
Ein Beschreiten dieser interdisziplinären Kommuni
kations- und Kooperationsperspektiven macht es 
erforderlich, dass sich rechtlich kritische und Grau
bereiche, wie sie etwa im Praxisbeispiel von Kerstin 
Müller tangiert wurden, nicht (weiter) als unsichtbare 
Bestandteile sozialarbeiterischer Fachlichkeit einer 
systematischen Thematisierung auf Professions- und 
Disziplinebene entziehen. Mit Rekurs auf Luhmann 
(1995) lässt sich die sozialarbeiterische Beratung von 
Kerstin Müller auch unter dem Konzept der brauch
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baren Illegalität diskutieren. Diese lässt sich als ein 
(sozialarbeiterisches) Vorgehen definieren, das zwar 
gegen rechtliche Regelungen beziehungsweise Vor-
gaben verstößt oder diese missachtet, dabei aber 
professionellen Anforderungen entspricht. Das Phä-
nomen der brauchbaren Illegalität ist keine Beson-
derheit oder ein Manko der Sozialen Arbeit, sondern 
tritt nach Röhl (2005) häufig auch bei Institutionen 
wie Gerichten, Staatsanwaltschaften und der Polizei 
vor dem Hintergrund auf, dass eine konsequente 
Rechtsauslegung Dysfunktionalität zur Folge hätte. 

     In Anlehnung an Foucault (1977) lassen sich 
brauchbare Illegalitäten für die Weiterentwicklung 
der gesetzlichen Verfasstheit der Sozialen Arbeit 
erschließen, wenn es gelingt, diese auf der Ebene 
der Profession und Disziplin in ihrer Vielzahl von Ein-
zelfällen zu machtvollen Veränderungsimpulsen zu 
verdichten (Rohner 2015, Stummbaum; Stein 2012). 
Eine Soziale Arbeit als Akteurin im komplexen Pro-
zess der Rechtsbildung könnte so der von Staub-
Bernasconi (2003, S. 314) geforderten abstrakten 
„Schaffung einer Menschenrechtskultur“ eine kon-
krete Realisierungsperspektive erschließen und dazu 
beitragen, dass Recht „als Bildungsbegriff themati-
siert, konkret: als ein Mittel verstanden [...] [wird], 
die Entwicklungsprozesse von Subjekten zu ermög
lichen und zu unterstützen“ (Winkler 1988, S. 225, 
zitiert nach May 2010, S. 105).

     In Beantwortung der im Titel dieses Beitrags ent-
haltenen Fragestellung lässt sich resümieren, dass die 
Soziale Arbeit mehr Recht vertragen muss, um pers-
pektivisch weniger Recht (v)ertragen zu müssen. Hier-
zu gilt es für die Soziale Arbeit, sich in einer ersten 
Etappe aktiv(er) und fundiert(er) in Rechtsbildungs-
prozesse einzubringen, um ihre rechtliche Verfasstheit 
stärker an der eigenen Professionalität auszurichten 
und um die Interessen ihrer Klientel anwaltschaftlich 
mitvertreten zu können. 

     Ein anwaltschaftliches Einbringen in Rechtsbil-
dungsprozesse ist insbesondere auch angezeigt, da 
Gruppen von Klientinnen und Klienten der Sozialen 
Arbeit in den Rechtswissenschaften benachteiligt wer-
den. Diese Schlussfolgerung lässt sich zumindest aus 
dem Gutachten des Wissenschaftsrates (2012) ablei-
ten. Dieser konstatiert Bildungsungerechtigkeit auf-
grund der Notwendigkeit privatwirtschaftlicher Repe-
titorien für den Erfolg im Studium der Rechtswissen-

schaften sowie die unzureichende Beteiligung von 
Personen mit Migrationshintergrund und von Frauen. 
Das Forschungsprojekt JurPro – JuraProfessorinnen 
(2014) bestätigt dieses und bescheinigt den Rechts-
wissenschaften ein elitäres Selbstverständnis und 
konservatives Frauenbild.

     Die skizzierten Schritte sind als erste Etappe not-
wendig für eine perspektivische Verbesserung des 
Arbeitskontextes von Sozialer Arbeit. Sie sind jedoch 
nicht hinreichend für eine Soziale Arbeit aus der Pers-
pektive ihrer Klientel. In gesellschaftspolitischen Un-
ruheherden wie im Praxisbeispiel von Kerstin Müller 
kumulieren die Begrenzungen staatlicher Steuerungs-
möglichkeiten. Im Zuge dieser von Willke (1983) als 
Entzauberung des Staates in modernen Gesellschaf-
ten postulierten Entwicklung lässt sich in der von 
Winkler (1988, S. 225, zitiert nach May 2010, S. 105) 
geforderten „Transformation von Recht und Gesetz 
in sozialpädagogische Kategorienzusammenhänge“ 
ein zeitgemäßes Steuerungspotenzial sozialarbeiteri-
scher beziehungsweise sozialpädagogischer Professio-
nalität generieren, welches Lösungswege entwickeln 
und begleiten kann – die mitunter auch durch außer
rechtliche Mandatsräume der Sozialen Arbeit führen 
können und vor allem auch dürfen.
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